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Fragen und Antworten
Welcher Anspruch besteht, wenn Werktätige mit ihrem 
kranken Kind während der Arbeitszeit den Arzt aulsuchen 
müssen?

Nach § 186 Abs. 1 AGB sind Werktätige auch dann von der 
Arbeit freizustellen, wenn sie mit ihrem Kind während 
der Arbeitszeit einen Arzt aufsuchen müssen. Da im Ge
setz allgemein von Werktätigen gesprochen wird, kann ein 
solcher Anspruch entweder von der Mutter oder vom Va
ter geltend gemacht werden.

Es handelt sich um einen Anspruch auf u n b e z a h l t e  
Freistellung. Deshalb liegt es sowohl im Interesse des Be
triebes als auch des Werktätigen, wenn die ausfallende 
Arbeitszeit nachgearbeitet wird. Dem Werktätigen entsteht 
dann kein Lohnausfall, und der betriebliche Arbeitszeit
fonds wird durch die Freistellung nicht zusätzlich bela
stet.

Ein Anspruch auf b e z a h l t e  Freistellung zum Arztbe
such mit dem Kind besteht für alleinstehende Werktätige, 
obwohl das vom Wortlaut des § 186 Abs. 2 AGB her nicht 
ohne weiteres erkennbar ist. Sie erhalten bei Freistellung 
zur Pflege ihres erkrankten Kindes oder zum Arztbesuch 
mit dem Kind von der Sozialversicherung eine Unterstüt
zung in Höhe von 90 Prozent des Nettodurchschnittsver
dienstes bis zu zwei Arbeitstagen. Eine solche Regelung 
wurde u. a. eben deshalb getroffen, damit sich alleinste
hende Werktätige um die notwendige ärztliche Untersu
chung und Behandlung ihres Kindes kümmern können, 
ohne daß ihr Einkommen wesentlich beeinträchtigt wird.

S.L.

Kann ein Werktätiger, dem bei einem Von-Bis-Gehalt vom 
Betrieb rechtswidrig eine Entlohnung innerhalb der Bis- 
Spanne zugesagt worden ist, unter Berufung auf § 44 Abs. 2 
AGB beanspruchen, daß ihm die Differenz zwischen der 
rechtlich zulässigen und der unberechtigt zugesagten Ent
lohnung gezahlt wird?

Wird ein Werktätiger auf der Grundlage einer Von-Bis- 
Spanne entlohnt, dann ist dem entsprechenden Rahmen
kollektivvertrag zu entnehmen, in welcher Form die Bis- 
Spanne für die Entlohnung der Leistung zu verwenden ist. 
Die meisten tarifrechtlichen Festlegungen über die Entloh
nung auf der Grundlage einer Von-Bis-Spanne gehen da
von aus, daß der Werktätige stets einen Rechtsanspruch 
darauf hat, mit dem Anfangsgehalt der Von-Bis-Spanne 
entlohnt zu werden. Über die Festlegung eines höheren 
Lohnes im Rahmen der Von-Bis-Spanne zur materiellen 
Anerkennung hoher Leistungen entscheidet der Betriebs
leiter mit Zustimmung der zuständigen betrieblichen Ge
werkschaftsleitung (§98 Abs. 2 AGB). Die Zustimmung der 
zuständigen betrieblichen Gewerkschaftsleitung ist auch 
erforderlich, wenn ein Wahl- oder Berufungsfunktionär 
während des Arbeitsrechtsverhältnisses innerhalb der Von- 
Bis-Spanne entlohnt werden soll.

Wird mit einem Werktätigen ein Arbeitsrechtsverhält
nis durch Wahl, Berufung oder Arbeitsvertrag begründet 
und ist bereits mit Beginn der Tätigkeit eine Entlohnung 
innerhalb der Von-Bis-Spanne vorgesehen, dann ist dazu 
gleichfalls die Zustimmung der zuständigen betrieblichen 
Gewerkschaftsleitung erforderlich. Es gehört zur ordnungs
gemäßen Vorbereitung der Begründung eines Arbeits
rechtsverhältnisses, rechtzeitig alle gesetzlich erforderli
chen Zustimmungen einzuholen. Beim beabsichtigten Ab
schluß eines Arbeitsvertrags kann der entsprechende 
Antrag auf Zustimmung gemäß § 98 Abs. 2 AGB beispiels
weise mit der nach § 43 Abs. 2 AGB notwendigen Informa
tion der zuständigen betrieblichen Gewerkschaftsleitung

über den beabsichtigten Abschluß eines Arbeitsvertrags 
verbunden werden.

Solange die Zustimmung der zuständigen betrieblichen 
Gewerkschaftsleitung zur Entlohnung innerhalb der Bis- 
Spanne — gleich aus welchen Gründen — fehlt, ist eine 
dennoch getroffene Festlegung über die Entlohnung in der 
Bis-Spanne rechtsunwirksam, wie sich eindeutig aus § 24 
Abs. 3 Satz 1 ÄGB ergibt. Bis zum Vorliegen der gewerk
schaftlichen Zustimmung kann der Werktätige nur eine 
Entlohnung in Höhe des Anfangsgehalts der Von-Bis- 
Spanne beanspruchen.

Der Differenzbetrag zur insoweit rechtswidrig zugesag
ten Entlohnung innerhalb der Bis-Spanne steht dem Werk
tätigen auch nicht unter Berufung auf § 44 Abs. 2 AGB zu. 
Die Anwendung dieser Bestimmung setzt voraus, daß die 
Entlohnung nach einer höheren als der rechtlich zulässigen 
Lohn- oder Gehaltsgruppe zugesagt worden ist. Diese Vor
aussetzung ist jedoch nicht gegeben, wenn der Werktätige 
nach der rechtlich zulässigen Gehaltsgruppe entlohnt wird 
und lediglich rechtswidrig eine über das Anfangsgehalt 
der Von-Bis-Spanne hinausgehende Entlohnung innerhalb 
der Bis-Spanne festgelegt worden ist. Eine sinngemäße An
wendung des § 44 Abs. 2 AGB auf andere als in dieser 
Bestimmung genannten Formen einer ungesetzlichen Ent
lohnung ist nicht zulässig. Dr. G. K.

Darf das Kreisgericht dem Antrag des Staatsanwalts im 
Verfahren wegen materieller Verantwortlichkeit des Werk
tätigen in voller Höhe stattgeben, auch wenn der Be
trieb selbst einen geringeren Betrag geltend gemacht hat?

Gemäß § 304 AGB ist der Staatsanwalt berechtigt, in allen 
arbeitsrechtlichen Verfahren Anträge zu stellen; er kann 
Einsprüche einlegen und Klage erheben. Legt der Staats
anwalt nach § 58 Abs. 3 KKO Einspruch gegen einen Be
schluß der Konfliktkommission ein — dieser Einspruch 
steht gemäß § 8 Abs. 1 Ziff. 1 ZPO einer Klage gleich —, 
ist er Prozeßpartei (§ 9 Abs. 1 ZPO). Diese prozessuale 
Stellung behält der Staatsanwalt bis zum Abschluß des 
Verfahrens bzw. bis zur Rücknahme seines Einspruchs, und 
zwar unabhängig davon, ob das Gericht die am Streit Be
teiligten mit der entsprechenden Prozeßstellung als Klä
ger bzw. Verklagter in das Verfahren einbezieht (§ 35 ZPO 
i. V. m. Ziff. 6.1.11. der Richtlinie Nr. 28 des Obersten Ge
richts vom 24. März 1976 [GBl.-Sdr. Nr. 871) i. d. F. des Be
schlusses des Plenums des Obersten Gerichts vom 22. De
zember 1977 [NJ 1978, Heft 1, S. 37]). Die am Streit Betei
ligten behalten grundsätzlich ihre Dispositionsbefugnis. Sie 
können — soweit das gesetzlich zulässig ist — sich z. B. über 
den Anspruch einigen, auf ihn verzichten, ihn mindern 
oder erhöhen.

Hat hur der Staatsanwalt Einspruch gegen die Entschei
dung der Konfliktkommission eingelegt und stellt er einen 
Antrag zur Sache, so z. B. den Antrag, den Verklagten 
zum Schadenersatz in einer bestimmten Höhe zu verurtei
len (§ 261 AGB), dann hat das Gericht darüber zu entschei
den, und zwar unabhängig davon, welche Anträge die 
Prozeßparteien stellen bzw. welche Anträge bei der Kon
fliktkommission gestellt worden sind. Maßgebend ist ledig
lich, daß der Staatsanwalt sich mit seinem Antrag im Rah
men des vor der Konfliktkommission behandelten Streit
falls bewegt (§ 77 Abs. 1 ZPO). Auch wenn z. B. der Betrieb 
weniger Schadenersatz beantragt hat, als der Staatsanwalt 
unter Beachtung der in § 253 AGB enthaltenen Differen
zierungsgrundsätze für erforderlich hält, entscheidet das 
Gericht auf der Grundlage der entsprechenden Rechtsnor
men darüber, ob der staatsanwaltschaftliche Antrag be
gründet ist. Entsprechend ist zu verfahren, wenn der 
Staatsanwalt nach seiner Erklärung, im gerichtlichen Ver-


